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BG Ober-Ramstadt e.V., Rheinstraße 26, 64367 Mühltal  

  

Beitragsordnung (4. Änderung) gültig ab 1. Juli 2026  
                                                         (gemäß § 6 Abs. 6 der Vereinssatzung)  
  
Bei Aufnahme in den Verein ist von ordentlichen und fördernden Mitgliedern eine Aufnahmegebühr zu zahlen.  
 
  
1. Ordentliche Mitglieder: (alle diejenigen, die den Basketballsport aktiv ausüben oder sich aktiv an der Vereinsführung beteiligen)  
  

Erwachsene (ab 18 Jahre):  
          

Jugendliche   

16,00 € monatlich  96,00 € halbjährlich  35,00 € Aufnahmegebühr  

 (13 bis 18 Jahre):    
  
Kinder   

12,00 € monatlich  72,00 € halbjährlich  25,00 € Aufnahmegebühr  

 (bis 12 Jahre):     10,00 € monatlich  60,00 € halbjährlich  25,00 € Aufnahmegebühr  
 
 
2. Passive / fördernde Mitglieder: (natürliche und juristische Personen sowie Körperschaften, welche die Zwecke des Vereins   
                                                                 unterstützen, ohne den Basketballsport in der BG Ober-Ramstadt e.V. auszuüben)   
  
    
a) Erwachsene, Jugendliche, Kinder 6,00 € monatlich    36,00 € halbjährlich   5,00 € Aufnahmegebühr  
  
b) fördernde Mitglieder    individuelle Vereinbarung mit Vorstand   

(grundsätzlich mindestens der Beitrag der ordentlichen Mitglieder)  
 
 
3. Familienbeitrag: (der Familienbeitrag setzt die Mitgliedschaft von mindestens 1 Erwachsenen und 2 weiteren 

Familienmitgliedern (2 Jugendliche oder 1 Erwachsener und 1 Jugendlicher) voraus. 3 Erwachsene zahlen 
jeweils den vollen Einzelbetrag. Die Aufnahmegebühr für die ersten beiden Mitglieder errechnet sich analog 
der Regelung für die ordentlichen Mitglieder (1.). Für das dritte Mitglied wird keine Aufnahmegebühr erhoben.)  

  
            Familienbeitrag:    32,00 € monatlich  192,00 € halbjährlich  
 
 
4. Ehrenmitglieder:  Ehrenmitglieder sind von der Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit.  
 
 
 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist halbjährlich per Lastschrifteinzug zum 01.01 und 01.07.zu zahlen. Bei einer zurückgegebenen 
Lastschrift werden die erhobenen Bankgebühren zzgl. einer Bearbeitungspauschale von 10,00 Euro in Rechnung 
gestellt.  

 

 

 


